
 

 

Teilnahme am Programm zur Förderung von Blühstreifen  
auf Ackerflächen im Landkreis Cuxhaven in 2018 

NEUE Hinweise zum GAP-Antrag 2018!!! 

Angesichts der gesellschaftlichen Kritik an der Landwirtschaft und den immer wieder auf-

flammenden Diskussionen zum Artensterben sind wir gut beraten, viele Blühstreifen an-

zulegen. Glücklicherweise haben sich für dieses Jahr (endlich) einige Änderungen erge-

ben, die die Anlage von Blühstreifen vereinfachen und sogar interessant machen! 

Die Landwirte können über das o.g. Programm wie gewohnt Blühstreifen (in Absprache 

mit dem Landkreis auch Blühflächen) in Ackerflächen anlegen, für die der Landkreis die 

Kosten für Saatgut und Aussaat übernimmt. Erstmals kann in diesem Jahr der Anbau 

von „Honigpflanzen“ auf Acker- bzw. Brachflächen (Code 594 einjährig bzw. 595 

mehrjährig) als Ökologische Vorrangfläche (ÖVF) mit einem Faktor von 1,5! Anerken-

nung finden. Eine Anmeldung als Agrarumweltmaßnahme (NAU) ist weiterhin möglich. 

Für Blühflächen verschiedener Förderprogramme gelten unterschiedliche Einsaatfristen, 

die strikt einzuhalten sind:  

1. „Honigpflanzen“ auf Ackerflächen mit Anerkennung als ÖVF: Einsaat bis 31.05. 

2. Blühstreifen im Rahmen NAU-Programm (mind. 6m breit): Einsaat bis 15.04.!! Gilt 

auch, wenn zugleich Anmeldung als ÖVF!! 

Im GAP-Antrag 2018 können Maisflächen, in denen Blühstreifen angelegt werden sollen, 

wie im Vorjahr auch wieder als „Mais mit Bejagungsschneise“ (Code 177) angegeben 

werden. In diesem Fall braucht der Blühstreifen nicht als separater Schlag gezeichnet 

werden und erhält die Betriebsprämie, findet aber keine Anerkennung als Ökologische 

Vorrangfläche (ÖVF); auch hier ist die Einsaatfrist der 31.05..  

Zur Teilnahme am Blühstreifenprogramm von Landkreis, Jägerschaft, Maschinenring, 

Imkern u. Landvolk ist im GAP-Antrag 2018 also entweder die Codierung mit 594/595 

oder mit 177 vorzunehmen.  

Auf der Internetseite des Landkreises Cuxhaven sind die Antragsunterlagen für das Blüh-

streifenprogramm zu finden. Wer noch „Blühstreifen-Schilder“ an viel befahrenen Wirt-

schaftswegen zur Bewerbung unseres Programms aufstellen möchte, kann diese ebenso 

beim Landkreis beziehen.  

Ansprechpartner sind die o.g. Projektpartner. 

Mit freundlichen Grüßen       

 

Julia Grebe       Torsten Gaul 


